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Finanzierung	des	MANV
Können	bei	der	Bemessung	der	Gebühren/Benutzungsentgelte	MANV-bedingte	

Vorhaltekosten	berücksichtigt	werden?



Zahlen



Zahlen

Transportkosten	im	Jahr	1993:	1,5	Mrd.	€

Steigerung	absolut:	3,68	Mrd.	€	=	345	%

Vorschlag	Sachverständigenrat	Gesundheit:

Trennung	von	Vorhalte- und	Einsatzkosten

àVorhaltekosten:	Steuermittel

àEinsatzkosten:	§ 60	SGB	V



Blick	zur	Feuerwehr
§ 34	FwGBW:

„Der	Kostenersatz	wird	in	Stundensätzen	für	Einsatzkräfte	und	Feuerwehrfahrzeuge	[...]	

erhoben.“

„Für	die	Berechnung	der	Stundensätze	für	Feuerwehrfahrzeuge	können	als	jährliche	Kosten	

zehn	Prozent	der	Anschaffungskosten	der	Fahrzeuge	angesetzt	werden	[...]“

§ 61	HBKG:

Bei	den	Gebühren	ist	eine	Eigenbeteiligung	der	Gemeinde	an	den	Vorhaltekosten	vorzusehen.	

Bei	der	Bestimmung	des	Gebührensatzes	ist	eine	Pauschalbetrachtung	geboten,	bei	der	sowohl	

die	persönlichen	als	auch	die	sächlichen	Einsatzkosten	wie	auch	die	strukturellen	

Vorhaltekosten	zu	berücksichtigen	sind. (VG	Gießen,	Beschl.	V.	06.01.2011 - 8	L	2835/10.GI )



HRDG	und	RettDGV Hessen

§ 10	Abs.	1	HRDG:

„Die	Leistungserbringer	können	für	die	ihnen	im	Rahmen	der	

bedarfsgerechten	rettungsdienstlichen und	notärztlichen	

Aufgabenerfüllung bei	sparsamer	Wirtschaftsführung	entstehenden	

Kosten	im	eigenen	Namen	privatrechtliche	Benutzungsentgelte	

erheben.“

§ 36	Abs.	2	RettDGV:

Kosten	sind	alle	Aufwendungen	der	Leistungserbringer,	die	durch	die	

Erbringung	der	Leistungen	nach	Abs.	3	entstehen.



RettDGV Hessen

Abs.	3:

Leistungen	sind

1.die	von	einer	Zentralen	Leitstelle	veranlassten	Einsätze	von	

Rettungsmitteln	zu	einem	Einsatzort,

2.alle	Maßnahmen	zur	medizinischen	Notfallversorgung	am	Notfallort	

einschließlich	aller	notärztlichen	Leistungen,

3.die	medizinisch-fachlich	betreute	Beförderung	von	

Notfallpatientinnen	und	Notfallpatienten	in	einem	dafür	geeigneten	

Rettungsmittel,

[...]



RDG	BW

§ 28	Abs.	1:

„Für	die	Durchführung	eines	nach	§§ 71	und	141	Fünftes	Buch	des	

Sozialgesetzbuches	medizinisch	notwendigen,	bedarfsgerechten,	

leistungsfähigen	und	wirtschaftlichen	Rettungsdienstes	erheben	die	

Leistungsträger	Benutzungsentgelte,	die	zusammen	mit	der	

Landesförderung	und	der	dabei	vorgesehenen	Eigenbeteiligung	den	

Rettungsdienst	finanzieren.“

Problem:	§ 71	SGB	V	betrifft	die	Beitragssatzstabilität	und	§ 141	SGB	V	

betraf	die	Konzertierte	Aktion	im	Gesundheitswesen	und	ist	seit	

1.1.2004	aufgehoben.



Rettungsdienstplan	BW

Die	Benutzungsentgelte	orientieren	sich	an	der	medizinischen	

Notwendigkeit,	Bedarfsgerechtigkeit,	Leistungsfähigkeit	und	

Wirtschaftlichkeit	(vergleiche	§ 28	Abs.	1	Satz	1	RDG).	Folglich	besteht	

auch	hier	die	Verpflichtung,	Wirtschaftlichkeitspotenziale	

auszuschöpfen	und	insbesondere	Kosten	zu	vermeiden,	die	für	einen	

bedarfsgerechten	Rettungsdienst	nicht	notwendig	sind.	Welche	

sächlichen	und	personellen	Vorhaltungen	in	der	Notfallrettung	

bedarfsgerecht	und	wirtschaftlich	sind,	ist	insbesondere	in	den	

Bereichsplanungen zu	konkretisieren.



Begrenzung	der	Gebühren	zulasten	der	GKV

§ 133	SGB	V:

Werden	die	Entgelte	für	die	Inanspruchnahme	von	Leistungen	des	

Rettungsdienstes	durch	landesrechtliche	oder	kommunalrechtliche	

Bestimmungen	festgelegt,	à überall	in	Deutschland

können	die	Krankenkassen	ihre	Leistungspflicht	zur	Übernahme	der	

Kosten	auf	Festbeträge	an	die	Versicherten	in	Höhe	vergleichbarer	

wirtschaftlich	erbrachter	Leistungen	beschränken,	wenn	[...]



Begrenzung	der	Gebühren	zulasten	der	GKV

1.	vor	der	Entgeltfestsetzung	den	Krankenkassen	oder	ihren	Verbänden	

keine	Gelegenheit	zur	Erörterung gegeben	wurde,

2.	bei	der	Entgeltbemessung	Investitionskosten	und	Kosten	der	

Reservevorhaltung berücksichtigt	worden	sind,	die	durch	eine	über	die	
Sicherstellung	der	Leistungen	des	Rettungsdienstes	hinausgehende	
öffentliche	Aufgabe	der	Einrichtungen	bedingt	sind,	oder

3.	die	Leistungserbringung	gemessen	an	den	rechtlich	vorgegebenen	

Sicherstellungsverpflichtungen	unwirtschaftlich ist.



Aufgabe	des	Rettungsdienstes	bei	einem	MANV	in	
Baden-Württemberg	nach	MANV-Konzept









Zwischenergebnis

• Aufgrund	der	Vereinbarungslösung	im	Bereichsausschuss	müsste	der	

Bereichsausschuss	einer	Vorhaltung	beschließen,	die	eine	Reserve	für	Fälle	

des	MANV	berücksichtigt.

• Dies	ist	jedoch	nicht	erforderlich,	da	das	MANV-Konzept	explizit	den	MANV	

aus	der	Planungsverantwortung	des	Bereichsausschuss	ausnimmt	(„keine	

Planungsgröße“/„Ausnahme“).

• In	Baden-Württemberg	wird	nur	die	Regelvorhaltung	unter	Ausschluss	des	

MANV	finanziert.

• Der	Rettungsdienst	stellt	die	vorhandenen	Fahrzeuge	der	Regelvorhaltung	
zur	Verfügung.	Mehr	nicht...

• Kurz:	Der	Rettungsdienst	ist	in	BW	nicht	für	den	MANV	„zuständig“.



OrgL und	LNA



LNA	im	RDG

§ 10	Abs.	2

Bei	Schadensereignissen	mit	einer	Vielzahl	von	Verletzten	oder	

Erkrankten	ist	die	ärztliche	Versorgung	durch	einen	Leitenden	Notarzt	

zu	koordinieren.	Der	Leitende	Notarzt	wirkt	bei	der	Qualitätssicherung	

im	Rettungsdienst	mit.	Aufgaben,	Tätigkeit	und	Bestellung	des	

Leitenden	Notarztes	werden	im	Rahmen	der	Planung	nach	§ 3	

festgelegt. Die	durch	die	Bereitstellung	und	den	Einsatz	des	Leitenden	

Notarztes	entstehenden	Kosten	sind	Kosten	des	Rettungsdienstes.



LNA	im	Rettungsdienstplan



Haftung	des	LNA



OrgL im	RDG

§ 10a	RDG

Bei	Schadenslagen	nach	§ 10	Abs.	2	wird	der	Leitende	Notarzt	durch	

einen	Organisatorischen	Leiter	Rettungsdienst	unterstützt.	Aufgaben	

und	Tätigkeit	des	Organisatorischen	Leiters	Rettungsdienst	werden	im	

Rahmen	der	Planung	nach	§ 3	festgelegt. § 10	Abs.	2	Satz	4	gilt	

entsprechend.



OrgL im	Rettungsdienstplan



Haftung	des	OrgL

Keine	Regelung...



Einsatzführung	nach	Rettungsdienstplan



Was	ist	ein	MANV?



MANV-Konzept



DIN	13050



Rettungsdienstplan

à Es	fehlen	die	„Betroffenen“...



Kommunale	Verantwortlichkeit



MANV-Konzept



MANV-Konzept



MANV-Konzept



Problem...



Die	SEGen



MANV-Rahmenplan	Hessen





MANV-Konzept	BW



MANV-Konzept	BW



Folge



MANV-Konzept



Einsatzleitung





Einsatzführung	nach	Rettungsdienstplan



Wenn	der	Katastrophenfall	festgestellt	wird...


